
  

Stadt Calbe (Saale)       Calbe, den 06.06.2016 

Der Bürgermeister 

 

 

Einreicher: Bürgermeister      

 

 

 

Beschlussvorlage Nr.: 278-16       

 

 

Beratungsfolge am empfohlen/ beschlossen 
Rückstellung Bemerkung 

ja nein enthalten 

Ausschuss für Finan-

zen  

20.06.2016     

Ausschuss für Bau- 

und Vergabe  

20.06.2016     

Stadtrat  23.06.2016     

 

 

 

Betreff: 

 

 

Beschluss über die Abschnittsbildung für die Baumaßnahme "Nienburger Straße" 

 

 

07.06.16 

  

Datum       Amtsleiter/in 

Fachdienstleiter/in 

Datum     Bürgermeister Datum    Vorsitzender                      

               des Stadtrates 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Stadtrat der Stadt Calbe (Saale) beschließt gemäß § 10 Abs. 3 der Satzung über die Erhe-

bung von einmaligen Straßenbaubeiträgen im Gebiet der Stadt Calbe (Saale) vom 11.12.2014 

folgende Abschnittsbildung für die Baumaßnahme „Nienburger Straße“: 

 

Der Abschnitt beginnt mit den Grundstücken  Nienburger Straße 43 a und 86 im Norden und 

endet im Süden vor dem neu ausgebauten Kreisverkehr (Hausnummern Nienburger Straße 46 

und 83/83 a).  

 

Der zwischen diesen Hausnummern liegende Teil der Nienburger Straße bildet den Abschnitt, 

dessen umlagefähige Kosten nach o. g. Straßenbaubeitragssatzung der Stadt Calbe (Saale) auf 

die von der Maßnahme bevorteilten Grundstücke umzulegen ist.  

 

 

 

 

 

 
 öffentlich 



 Seite 2 von 2 

 

Erläuterung/Begründung: 

 

Die Erhebung von Straßenbaubeiträgen kann erst nach Fertigstellung einer gesamten Ver-

kehrsanlage erfolgen. Das heißt, dass ein Ausbau der Straße auf ganzer Straßenlänge erfolgen 

muss.  

 

Der südlich an die Hausnummern 43 a und 86 (Hausnummern 1 – 42 und 87 – 124) angren-

zende Teil der Nienburger Straße ist derzeitig noch nicht zum Ausbau vorgesehen. 

 

Um für einen selbständig nutzbaren Abschnitt einer Verkehrsanlage vor der kompletten Fer-

tigstellung der gesamten Verkehrsanlage die Kosten auf die Anlieger umlegen zu können, 

macht sich die Abschnittsbildung erforderlich. Damit wird gesichert, dass die Stadt die bereits 

angefallenen Herstellungskosten in diesem ausgebauten Abschnitt unmittelbar während bzw. 

nach der durchgeführten Baumaßnahme vereinnahmen kann.  

 

 

 

 

Anlagenverzeichnis: 

Lageplan 

 

 

 

 

Finanzielle Auswirkungen der Vorlage                          Ja            Nein 

Pflichtaufgaben 

   

Freiwillige Aufgaben 

                  

Veranschlagung im laufenden Haushaltsjahr                Ja            Nein 

Ergebnisplan 

   

Finanzplan/ Investitionstätigkeit 

                    

 

Veranschlagung im Finanzplan                                        Ja            Nein 

 

Bemerkungen 

 

Einnahmen 

Unterschrift Kämmerei 
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